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2 Hauptausschuss 25.11.2019

3 Stadtverordnetenversammlung 05.12.2019
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Thema:

Satzung über das Anbringen bzw. Aufstellen von Werbeträgern für Veranstaltungen und
die Durchführung von Werbemaßnahmen und von Wahlwerbung in der Stadt Prenzlau
(Plakatierungssatzung) 

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsjahr: Produktkonto:

Gesamtkosten:  Eigenanteil:  

Folgekosten:  Mittel stehen zur Verfügung in Höhe von:  
Deckungsvorschlag:

Beschlussentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung  beschließt  die  Satzung über  das  Anbringen  bzw.
Aufstellen von  Werbeträgern  für  Veranstaltungen  und  die  Durchführung  von
Werbemaßnahmen und  von Wahlwerbung  in  der  Stadt  Prenzlau  (Plakatierungssatzung)
gemäß Anlage. 

Anlagen:

Satzung über das Anbringen bzw. Aufstellen von Werbeträgern für Veranstaltungen und
die Durchführung von Werbemaßnahmen und von Wahlwerbung in der Stadt Prenzlau
(Plakatierungssatzung) 

Beratungsergebnis
Datum Gremium Ein-

stimmig
Mit

Mehrheit
Ja Nein Enth. Laut

Beschluss-
Entwurf

Abweichende(r)
Empfehlung/Beschluss

Unterschrift
d. Protokollf.

1 05.11.2019 WSO-A
2 25.11.2019 HAU
3 05.12.2019 SVV
4
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Beschlussvorlage

X öffentlich nicht öffentlich



Stadt  Prenzlau

Begründung:

Wie bereits  in  der  Beschlussvorlage  DS-Nr.:  111/2019  dargestellt,  wurde  im  November
2018 das  Brandenburgische  Straßengesetz  angepasst  und  Regelungen  zur
Plakatwerbung aus  Anlass  von  allgemeinen  Wahlen,  Volksbegehren,  Volksentscheiden,
Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden erstmals im § 18 festgelegt. Um die Plakatierung
in der Stadt  Prenzlau generell  auf  einen einheitlichen Maßstab zu setzen, ist  vorgesehen
eine gesonderte  Plakatierungssatzung  für  Angebots-,  Veranstaltungs-  und  Wahlwerbung
zu erlassen.
Dadurch ist  gewährleistet,  dass  etwaige  Widersprüchlichkeiten  zwischen  allgemeiner
Sondernutzung und Plakatierung vermieden werden. 

Matthias Schmidt
Amtsleiter

Abgestimmt mit:

             Gerald Buth        Susanne Ramm
             Justiziar       Geschäftsstraßenmanagerin

Marek Wöller-Beetz Dr. Andreas Heinrich Hendrik Sommer
Erster Beigeordneter/ Kämmerer Zweiter Beigeordneter Bürgermeister
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